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Bürgermeister Josef  Tschida

SEHR GEEHRTE PAMHAGENERINNEN!
SEHR GEEHRTE PAMHAGENER!
LIEBE JUGEND!

Der Herbst 2024 bringt nicht nur bunte Blätter und küh-
leres Wetter, sondern auch wichtige Ereignisse, die für viele 
Menschen einen neuen Lebensabschnitt einleiten.

Besonders aufregend ist der Beginn des Schuljahres für die 
Taferlklassler, die ihren allerersten Schultag in der Volksschule 
erleben. Für die Kinder und ihre Familien ist dies ein Mo-
ment voller Vorfreude, Spannung und vielleicht auch ein we-
nig Aufregung. Der Weg in die Schule wird für die Kleinen 
ein Abenteuer, das von neuen Freundschaften, Entdeckungen 
und dem Erlernen vieler spannender Dinge geprägt sein wird.

Doch nicht nur die Kinder stehen vor einem Neuanfang. 
Am 29. September 2024 findet die Nationalratswahl statt, ein 
weiterer bedeutsamer Tag für unser Land. An diesem Tag wird 
über die politische Zukunft Österreichs entschieden. 

Die Wahl bietet eine Gelegenheit, die Weichen für die 
kommenden Jahre zu stellen, und betrifft uns alle – von den 
älteren Generationen bis hin zu den jüngsten Mitgliedern un-
serer Gesellschaft, die von den getroffenen Entscheidungen 
langfristig beeinflusst werden.

Jede Stimme zählt, um die Richtung zu bestimmen, in die 
unser Land gehen soll. So wird der Herbst 2024 nicht nur 
von persönlichen Neuanfängen, sondern auch von wichtigen 
politischen Entscheidungen begleitet, die das Leben aller in 
Österreich beeinflussen werden.

Ich wünsche Ihnen einen farbenfrohen Herbst voller neuer 
Entdeckungen und wärmender Momente.

Ihr
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Sehr geehrte Damen und Herren ! 

 

Im Zeitraum von Oktober 2024 bis Juli 2025 werden im Gemeindegebiet Kanalreinigungs- und 

Inspektionsarbeiten durchgeführt. Betroffen sind Schächte und Kanalrohre sowohl am Straßenka-

nal als auch bei den Hausanschlusskanälen. Die Arbeiten werden von den Firmen Laro-Tec und 

Saubermacher durchgeführt. 

 

Bitte beachten sie in diesem Zusammenhang folgende Punkte: 

 Es kommt bei den Arbeiten zu kurzfristigen Straßensperren bzw. Straßenverengungen. 

 Alle Schächte müssen für die Arbeiten zugänglich und zu öffnen sein. Sollte ihr Hausan-

schlussschacht auf ihrem Grundstück liegen, ist zu gewährleisten, dass der Zutritt möglich 

ist und dass Hindernisse wie z.B. Blumentröge entfernt werden. Mit Erde überschüttete 

Schächte sind freizulegen. 

 Einen Zeitplan für die Arbeiten in Pamhagen finden sie auf diesem Online-

Kalender:    https://qrco.de/bfPUOa  

 Dort wird regelmäßig die aktuelle Arbeitseinteilung veröffentlicht, so dass sie nachsehen 

können, wann in ihrem Wohngebiet gearbeitet wird. Die Angaben sind ohne Gewähr, da 

sich die Einteilung durch unvorhergesehene Ereignisse auch kurzfristig verschieben kann 

(Wetter, technische Gebrechen, Krankheit, ..). 

 Während der Kanalreinigung könnte es durch einen Überdruck oder Unterdruck im Kanal-

system zu geringfügigen Wasseraustritten aus den Siphonen in Waschbecken, Toiletten, 

Bodenabläufen, etc. kommen, bzw. könnten diese ausgesaugt werden. Bei einer eventu-

ellen Geruchsbildung nach den Arbeiten müssen die Siphons wieder mit Wasser aufgefüllt 

werden. Betroffen sind vor allem jene Häuser, deren Hauskanalanlage nicht dem Stand 

der Technik entspricht (keine ausreichende Kanalstrangentlüftung, fehlende Rückstau-

klappe etc.). 

 Um Ihnen mögliche Unannehmlichkeiten zu ersparen, sollten Sie folgendes beachten: 

Halten Sie die WC-Deckel während der Kanalreinigungsarbeiten stets geschlossen und 

öffnen Sie beim Hausanschlussschacht den Putzdeckel am Rohr. 
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Gemeinderatssitzung vom 25.06.2024
Berichterstattung

Am 25. Juni 2024 fand um 20:00 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde Pamhagen eine Sitzung 
des Gemeinderates statt. 

TO 1) Sitzungsprotokolle der Gemeinderatssitzung vom 02.05.2024
TO 1) a) öffentliche Verhandlungsschrift
Die öffentliche Verhandlungsschrift der Gemeinderatssitzung vom 02.05.2024 wurde ein-
stimmig zum Beschluss erhoben.

TO 1) b) gesonderte (nicht öffentliche) Verhandlungsschrift
Dieser Tagesordnungspunkt beinhaltet nicht öffentliche Informationen. Aus diesem Grund 
musste dieser, gemäß Burgenländischer Gemeindeordnung 2003, nicht öffentlich behandelt 
werden.

TO 2) Stareabwehr 2024 – Durchführungsverordnung
Dieser Tagesordnungspunkt wurde von Bürgermeister Josef Tschida vor Eintritt in die Tages-
ordnung von der aktuellen Tagesordnung abgesetzt.

Der Grund hierfür ist eine Neuregelung der Vorgehensweise zur Stareabwehr durch die Bur-
genländische Landesregierung. Diese hat erklärt, die Stareabwehr künftig gesetzlich zu re-
geln, anstatt wie bisher durch Verordnungen. Aus diesem Grund werden die entsprechenden 
Vorschriften zur Durchführung der Stareabwehr künftig im Burgenländischen Weinbaugesetz 
2019 festgelegt.

TO 3) Zweckzuschuss Gebührenbremse 
Die Gemeinde Pamhagen  hat einen einmaligen Zweckzuschuss zur Finanzierung der Sen-
kung/Nichterhöhung von Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und 
-anlagen (§ 16 Abs. 1 Z 15 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBI. 1 Nr. 116/2016) für die 
Wasserversorgung und/oder für die Abwasserbeseitigung bzw. die Abfallbeseitigung im Jahr 
2024 in der Höhe von EUR 25.906.- erhalten.

Gemäß Pkt. 5 lit. c der Richtlinie für die Auf- und Verteilung des den Gemeinden zustehen-
den Zweckzuschusses gemäß §§ 1 f. des Bundesgesetzes über einen Zuschuss an die Länder 
zur Finanzierung einer Gebührenbremse, BGBI. 1 Nr. 122/2023, hatte der Gemeinderat über 
die Verwendung zu entscheiden.

Der Gemeinderat der Gemeinde Pamhagen hat einstimmig beschlossen, den gemäß Bundes-
gesetz über einen Zuschuss an die Länder zur Finanzierung einer Gebührenbremse, BGBl. I 
Nr. 122/2023 gewährten Zuschuss im Gebührenhaushalt 851 Beseitigung von Abwässer zu 
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Gemeinderatssitzung vom 25.06.2024
Berichterstattung Fortsetzung 

verwenden. Die Mittel sollen als Einnahme im jeweiligen Gebührenhaushalt (851 Beseitigung 
von Abwässer) verwendet werden, sodass für das Jahr 2024 keine Gebührenerhöhung erfolgen 
musste.

TO 4) Ausschreibung einer Kreditaufnahme – „Sicherung der Eisenbahnkreuzung EK 
64,879“
Die Eisenbahnkreuzung EK 64,879 (die letzte Eisenbahnkreuzung vor der ungarischen Gren-
ze) wurde im vergangenen Jahr von der Neusiedler Seebahn AG umgebaut, um den gesetzli-
chen Anforderungen zu entsprechen. Der Gemeinderat musste gemäß dem Bundesgesetz die 
Übernahme eines Kostenanteils in Höhe von 250.270,48 Euro verpflichtend zusichern.
Im letzten Jahr wurde eine Anzahlung von 50.270,48 Euro geleistet. Aufgrund allgemeiner 
wirtschaftlicher Veränderungen stellte sich im Rahmen der Haushaltsplanung heraus, dass ein 
Kredit aufgenommen werden soll, um die finanzielle Belastung zu verringern. Die Gemeinde 
hat die Möglichkeit, nach der vollständigen Begleichung des Betrages eine Förderung zu bean-
tragen. Mit den gewährten Fördermitteln soll der Kredit vorzeitig getilgt werden.

Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, den Kredit auszuschreiben und acht Banken 
zur Abgabe eines Angebots einzuladen.

TO 5) Bericht des Prüfungsausschusses der Gemeinde Pamhagen über die Sitzung vom 
11.06.2024
Am 11.06.2024 hat der Prüfungsausschuss eine ordentliche Sitzung abgehalten. Obmann  Csi-
da Ralph hat den Bericht des Prüfungsausschusses dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht.

Mit Stichtag 31.03.2024 wurden folgende Stände festgehalten:
Barkassastand in Höhe von + 3.305,50 Euro
Gesamtsumme der Girokonten in Höhe von + 801.263,78 Euro
Gesamtsumme der Kredite in Höhe von 5.449.267,46 Euro
Gesamtsumme der offenen Rückstände in Höhe von 44.622,53 Euro

TO 6) Personalangelegenheit – VB Erna Thüringer
Gemäß § 44 Abs1 3. Satz Bgld GemO 2003 dürfen Gegenstände, die die Erlassung von Be-
scheiden oder individuelle Personal- und Abgabenangelegenheiten zum Inhalt haben, nur in 
einer nicht öffentlichen Sitzung behandelt werden. Aus diesem Grund war dieser Tagesord-
nungspunkt nicht öffentlich. 

TO 7) Allfälliges
Bürgermeister Tschida Josef erteilte allgemeine Informationen und Auskünfte.



Ausgabe 86 | September 2024

Gemeinderatssitzung vom 26.09.2024
Berichterstattung 

Gemeinderatssitzung | 6

Am 26. September 2024 fand um 20:00 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde Pamhagen eine 
Sitzung des Gemeinderates statt. 

TO 1) Sitzungsprotokolle der Gemeinderatssitzung vom 25.06.2024
TO 1) a) öffentliche Verhandlungsschrift
Die öffentliche Verhandlungsschrift der Gemeinderatssitzung vom 25.06.2024 wurde ein-
stimmig zum Beschluss erhoben.

TO 1) b) gesonderte (nicht öffentliche) Verhandlungsschrift
Dieser Tagesordnungspunkt beinhaltet nicht öffentliche Informationen. Aus diesem Grund 
musste dieser, gemäß Burgenländischer Gemeindeordnung 2003, nicht öffentlich behandelt 
werden.

TO 2) 2. Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzepts
Der Gemeinderat der Gemeinde Pamhagen hat einstimmig entschieden, das Örtliche Ent-
wicklungskonzept zu ändern. Dieser Beschluss war erforderlich, um Anträgen auf Flächenwid-
mungsänderungen entsprechen zu können bzw. den digitalen Flächenwidmungsplan (siehe 
nächster Tagesordnungspunkt) neu festzulegen. 

TO 3) 12. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplans
Jede Gemeinde ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Aufgaben der örtlichen Raumordnung durch 
Verordnung den Flächenwidmungsplan zu erlassen, fortzuführen und regelmäßig zu über-
prüfen. Nachdem erneut die Notwendigkeit einer Änderung festgestellt wurde, führte die 
Gemeinde ein Flächenumwidmungsverfahren gemäß dem Burgenländischen Raumplanungs-
gesetz durch.

Nachdem die Unterlagen 6 Wochen zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen waren, fasste 
der Gemeinderat einstimmig den erforderlichen Beschluss, um die 12. Änderung des digitalen 
Flächenwidmungsplans zur Genehmigung an die Burgenländische Landesregierung weiterzu-
leiten. Diese hat anschließend den Akt zu prüfen und im besten Fall die Genehmigung per 
Bescheid zu erteilen.

Hinweise:
Der digitale Flächenwidmungsplan unserer Gemeinde kann von jedermann unter  
geodaten.bgld.gv.at eingesehen werden. Die 12. Änderung wird nach Genehmigung durch das 
Land Burgenland in den Plan eingearbeitet und dort ersichtlich sein.
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TO 4) Vergabe einer Kreditaufnahme – „Sicherung der Eisenbahnkreuzung EK 64,879“
In der Gemeinderatssitzung vom 25.06.2024 beschloss der Gemeinderat, einen Kredit in 
Höhe von 200.000 Euro auszuschreiben. Von den acht angeschriebenen Banken legten zwei 
ein Angebot vor.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, das Kreditangebot der Raiffeisen Bezirksbank Neu-
siedl Ost anzunehmen. Die Konditionen des Kredits über 200.000 Euro lauten: Laufzeit bis 
31.12.2044, mit einem Fixzinssatz von 3,025 % bis zum 31.12.2034, danach variabel, gebun-
den an den 6-Monats-Euribor mit einem Aufschlag von 0,42 %.

Hinweis: 
Wie bereits in der letzten Sitzung festgehalten, wird die Gemeinde Fördermittel aufgrund der 
Kostenbeteiligung zur Sicherung der Eisenbahnkreuzung beantragen. Die dadurch gewonne-
nen Mittel sollen anschließend zur vorzeitigen Tilgung des Kredits verwendet werden.

TO 5) Neuinspektion Leitungskataster AWV Seewinkel
Die Gemeinde ist verpflichtet, das Kanalsystem regelmäßig zu warten. Zudem besteht eine 
Verpflichtung zur Digitalisierung des Netzwerks. Die Hauptstränge wurden bereits digita-
lisiert, nun sollen die Hausanschlüsse ergänzt und der bestehende Plan aktualisiert werden. 
Gleichzeitig wird der Zustand des Kanalsystems geprüft, um die nächsten Instandhaltungs-
maßnahmen planen zu können. Um die Kosten hierfür zu optimieren, wird das Projekt in 
Kooperation mit dem Abwasserverband Seewinkel sowie den Gemeinden Apetlon, Illmitz 
und Wallern im Burgenland durchgeführt.

In der Dezembersitzung 2023 beauftragte der Gemeinderat die Firma ÖSTAP mit der  
Aktualisierung des Leitungskatasters. Die Kanalreinigung und -inspektion des Leitungskata-
sters wurden von der Firma ÖSTAP ausgeschrieben, und die Ergebnisse in einem Bericht zu-
sammengefasst. Aufgrund dieses Berichts beschloss der Gemeinderat einstimmig, den Auftrag 
zur Umsetzung an die Firma Laro-Tec GmbH, Spittal/Drau, zu vergeben. Die gemäß Angebot 
erwarteten Kosten betragen für unsere Gemeinde 162.378 Euro. Die Zahlung erfolgt in zwei 
Tranchen, in den Jahren 2024 und 2025

Hinweis:
Durch die in der letzten Gemeinderatssitzung beschlossene Verwendung des Zweckzuschusses 
im Gebührenhaushalt 851 ‚Beseitigung von Abwässern‘ sowie der in den letzten Jahren ange-
sparten Rücklagen können diese Kosten ohne eine Erhöhung der Kanalbenützungsgebühren 
gedeckt werden.
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TO 6) Bericht des Prüfungsausschusses der Gemeinde Pamhagen über die Sitzung vom 
10.09.2024
Am 10.09.2024 hat der Prüfungsausschuss eine ordentliche Sitzung abgehalten. Obmann  Csi-
da Ralph hat den Bericht des Prüfungsausschusses dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht.

Mit Stichtag 30.06.2024 wurden folgende Stände festgehalten:
Barkassastand in Höhe von + 2.101,86 Euro
Gesamtsumme der Girokonten in Höhe von + 318.735,98 Euro
Gesamtsumme der Kredite in Höhe von 5.412.929,04 Euro
Gesamtsumme der offenen Rückstände in Höhe von 57.139,51 Euro

TO 7) Rechnungsabschluss 2023 – Bericht
Bereits im Mai dieses Jahres habe ich berichtet, dass unsere Gemeinde, wie viele andere auch, 
vor der Herausforderung steht, gestiegene Ausgaben mit gleichzeitig sinkenden Einnahmen 
zu bewältigen. Diese Situation spiegelt sich nicht nur im Voranschlag 2024, sondern auch im 
Rechnungsabschluss 2023 wider. Die Aufsichtsbehörde hat den Rechnungsabschluss 2023 zur 
Kenntnis genommen.

Hinweis: 
Wir arbeiten gemeinsam mit unserem Steuerberater daran, Wege zu finden, um die finanzielle 
Lage der Gemeinde zu verbessern. Unser Ziel ist es, die Situation durch Sparmaßnahmen und 
das Zurückstellen von Projekten zu verbessern, ohne die Gebühren für die Bevölkerung zu 
erhöhen. 

TO 8) Vereinbarung zwischen der Gemeinde Pamhagen und Tourismusverband Nordbur-
genland bezüglich Projekt Nationalpark Radroute
Der Tourismusverband Nordburgenland hat sich an die Gemeinde gewandt und das Projekt 
‚Nationalpark Radroute‘ vorgestellt. Ziel des Projekts ist es, auf dem bestehenden Radwege-
netz eine neue Route festzulegen und diese für Touristen zu bewerben.

Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die vom Tourismusverband Nordburgenland 
vorgelegte Vereinbarung, zum Beschluss zu erheben. Der Gemeinde entstehen dadurch keine 
zusätzlichen Kosten. Die Instandhaltungspflicht der Radwege bleibt wie bisher bei der Ge-
meinde. Die Kosten für die Beschilderung des neuen Radwegs übernimmt der Tourismusver-
band Nordburgenland.
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TO 9) Anschaffung von VOR Schnuppertickets
(Tagesordnungspunkt gemäß § 38 Abs. 4 Bgld. GemO 2003)
Dieser Tagesordnungspunkt wurde von der SPÖ-Fraktion eingebracht. Aufgrund der guten 
Zusammenarbeit in der örtlichen Gemeindepolitik habe ich gemeinsam mit der Verwaltung 
den Antrag um die Nutzungsbedingungen für unsere Gemeinde ergänzt.

Der Antrag der SPÖ-Pamhagen, den Erwerb von zwei VOR-KlimaTickets für die Metropol-
region Wien, Niederösterreich und Burgenland zu den Nutzungsbedingungen des Verkehrs-
bundes Ostregion zu einem Preis von 860 Euro pro Ticket zu beschließen, wurde gemeinsam 
mit den vorgelegten Entwurf der Nutzungsbedingungen für den Verleih der Tickets an die 
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Pamhagen ergänzt und einstimmig vom Gemeinderat 
beschlossen.

Hinweis: 
Was ist das Schnupperticket? Das Schnupperticket ist ein VOR-KlimaTicket für die Met-
ropolregion, das als Jahreskarte für die Region Burgenland, Niederösterreich und Wien gilt. 
Im Gemeindeamt werden zukünftig zwei dieser Jahreskarten zur Verfügung stehen, die von 
Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Pamhagen tageweise kostenlos entliehen werden 
können. Ziel der Schnuppertickets ist es, einen aktiven Beitrag zur CO2-Einsparung zu leisten 
(durch Vermeidung von Autofahrten) und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel anzure-
gen. Die Tickets werden voraussichtlich ab November 2024 verfügbar sein. Sobald es soweit 
ist, werden wir Sie über die Verfügbarkeit und die Nutzungsbedingungen informieren.

TO 10) Verordnung mit der Grundstücke aus dem öffentlichen Gut entwidmet werden bzw. 
Grundstücke in das öffentliche Gut gewidmet werden
Vor dem Hausbau von Familie Koppi und Elö in der Söllnergasse wurde vereinbart, den 
Gehsteig zu verbreitern. Im Gegenzug wurde eine Fläche an Familie Koppi/Elö getauscht, um 
einen einheitlichen Gehsteigverlauf zu ermöglichen. Um diesen Tausch auch im Grundbuch 
eintragen zu können, ist eine Verordnung erforderlich, die die betreffenden Flächen aus dem 
öffentlichen Gut entwidmet bzw. dem öffentlichen Gut zuweist. Der Gemeinderat hat ein-
stimmig beschlossen, die Änderung der Widmung per Verordnung festzulegen.

TO 11) Dienstbarkeitsvertrag zwischen der Gemeinde Pamhagen und Netz Burgenland 
GmbH, Eisenstadt, betreffend dem Grundstück Nr. 1231/1, EZ 322, KG Pamhagen
Ein Dienstbarkeitsvertrag ist erforderlich, wenn die Firma Netz Burgenland GmbH plant, in 
Grundstücken der Gemeinde, die als öffentliches Gut gewidmet sind, Kabel zu verlegen und 
Verteilerkästen (früher als ‚BEWAG-Kästen‘ bekannt) aufzustellen. Die Gemeinde muss als 
Grundeigentümerin der Vorgehensweise zustimmen. Im Gegenzug erhält die Firma Netz Bur-
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Rechtsberatung für Pamhagener:innen
Rechtsanwalt Mag. Peter Rezar

Die neuen Termine für die persönliche Rechtsberatung durch Mag. Peter Rezar stehen fest. 
Unsere Gemeindebürger:innen und Vereinsvertreter:innen können sich wieder kostenlos bera-
ten lassen. Er steht für sämtliche Rechtsfragen zur Verfügung, mit Ausnahme des Steuerrechts. 

Voranmeldung erforderlich:
Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme ausschließlich nach vorheriger Anmeldung möglich 
ist. Die Anmeldung erfolgt im Gemeindeamt Pamhagen. Sie können sich entweder persönlich 
oder telefonisch anmelden. Falls Sie sich per E-Mail anmelden, beachten Sie bitte, dass die 
Anmeldung erst nach Bestätigung durch das Gemeindeteam gültig ist.

Termine im 4. Quartal 2024:

03. Oktober 2024
07. November 2024	
05. Dezember 2024

jeweils in der Zeit von 14:30 bis 16:30 Uhr

Rechtsberatung| 10

Berichterstattung Fortsetzung 

Gemeinderatssitzung vom 26.09.2024

genland GmbH eine vertragliche Zusicherung, dass die Kabel und Kästen für die im Vertrag 
festgelegte Dauer im Boden bzw. auf dem Grundstück verbleiben dürfen.

Im vorliegenden Vertrag wurde vereinbart, das Stromnetz im Bereich der Marktstraße und der 
Mühlgasse zu erweitern.

TO 12) Allfälliges
Bürgermeister Tschida Josef erteilte allgemeine Informationen und Auskünfte.
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Klima- und Energie-Modellregion Neusiedler See – Seewinkel 
 

Zur Klima- und Energie-Modellregion Neusiedler See – Seewinkel gehören die Gemeinden Andau, Apetlon, 
Frauenkirchen, Gols, Illmitz, Neusiedl am See, Pamhagen, Podersdorf am See, St. Andrä am Zicksee, Tadten, Wallern, 
Weiden am See.  
 
 

 

        

         
 

 

Energiesprechstunden für Private 
Heizungsumstellung 

Sanierungs- und Handwerkerbonus 
Alternativenergieanlagen 

Elektromobilität 
 

 

Infos zum Umstieg sowie zu aktuellen Förderprogrammen 
 

am 15. Oktober 2024  
 

im Gemeindeamt Pamhagen gegen Voranmeldung telefonisch 
unter 02174/2166 

 

 Bundesförderung „Raus aus Öl und Gas“   
(bis zu 75%/bzw. technologieabhängige Maximalförderpauschalen der 
förderfähigen Investitionskosten) 

 Landesförderung 30%/max. € 3.500,- der anrechenbaren Kosten 
 Bundes- und Landesförderung sind kombinierbar! 
 Zuschlagsmöglichkeiten (Bonus für Maßnahmenkombination) 
 Bundesförderung „Sauber Heizen für Alle“ für einkommensschwache 

Haushalte 
(zusätzlicher Investitionskostenzuschuss bis zu 100%/bzw. bis zu 
technologiespezifischer max. Kostenobergrenze)  

 Sanierungsbonus für Einzelbauteilsanierung/Teilsanierung 
40%/Umfassende Sanierung 

 PV-Anlagenförderung 
 E-Mobilitätsförderung (Fahrzeuge und E-Ladeinfrastruktur) 
 Handwerkerbonus (Bund und Land) 
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PRESSEINFORMATION 
  

Interkommunale Kooperation zwischen 
Gemeindeverbänden unterzeichnet 

 

Im Nordburgenland wurde heute ein weiteres Paradebeispiel für 
interkommunale Zusammenarbeit präsentiert: Der Abwasserverband Seewinkel 
(kurz AWVS) und der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland (kurz 
WLV) arbeiten eng zusammen. Sowohl der Abwasserverband Seewinkel als 
auch der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland sind 
Gemeindeverbände und daher Dienstleister in der kommunalen 
Daseinsvorsorge. Beide Unternehmen transportieren das Wasser/Abwasser 
über Leitungen/Kanäle, die von ähnlicher Beschaffenheit sind und idente 
Zielgruppen an Firmen in ihrem Beschaffungsprozess haben. Im Konkreten 
wird die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Beschaffungswesen und 
Lagerverwaltung umgesetzt. 

Der entsprechende Vertrag für eine professionelle und sparsame 
Zusammenarbeit – zum Wohle der burgenländischen Bevölkerung – wurde nun 
der Öffentlichkeit präsentiert und von den Partnern unterzeichnet.   

Synergien nutzen und Kosten sparen 

Der Abwasserverband Seewinkel und der Wasserleitungsverband verbindet seit 
jeher eine gute Zusammenarbeit. Eine konkrete informelle Zusammenarbeit erfolgte 
über die Bereitstellung im Bedarfsfall, was sehr oft bei Rohrbrüchen der Fall ist. 
Hiezu bedient sich der AWV Seewinkel des Lagers in Neusiedl und es wird im kurzen 
und direkten Weg vom WLV mit Lagermaterial ausgeholfen. Der 
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland als viertgrößter Wasserversorger 
Österreichs verfügt über einen zentralen Einkauf, der die Materialwirtschaft inklusive 
Lagerwesen beinhaltet. Dieser zentrale Einkauf soll als Servicestelle für die 
Beschaffungen und Lagerhaltung zwischen den beiden Verbänden dienen. 

Aufgrund des Umstandes, dass der AWV Seewinkel nun seinen Lagerbestand 
ausweiten und gleichzeitig auf die guten Konditionen des WLV zurückgreifen will, ist 
nun eine Interkommunale Kooperation zur Konkretisierung ausgearbeitet und 
unterzeichnet worden. 
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„Ist die Umsetzung von Gemeindeaufgaben in Verbänden im Burgenland schon eine 
außerordentliche Erfolgsstory, so zeigen wir mit diesem Beispiel der 
interkommunalen Kooperation ein Best Practice Beispiel der kommunalen 
Zusammenarbeit. Wir wollen damit unseren Bürgern aufzeigen, dass unsere 
Verbände laufend bestrebt sind, Synergien zu nutzen, kostensparend in Ihrem Sinne 
zu arbeiten und Zukunftsprojekte aktiv umzusetzen. Wenn Win-Win-Situationen 
möglich sind, so haben wir die Aufgabe, diese zum Wohle unserer Bürger zu 
gestalten.", so die beiden Obmänner Bgm. Ernst Edelmann (WLV) und Bgm. Michael 
Schmidt (AWVS). 
 
 

Pamhagen, am 02. Juli 2024 
 

Bgm. Ernst Edelmann eh. Bgm. Michael Schmidt eh. 
(Obmann WLV) (Obmann AWVS) 

  
Bgm. Josef Tschida eh. Bgm. Ernst Oroszlan eh. 
(1. Obmann Stv. WLV) (Obmann Stv. AWVS) 

  
Bgm. Kurt Fischer eh.  
(2. Obmann Stv. WLV)  
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ZIVILSCHUTZ-PROBEALARM
FÜR IHRE SICHERHEIT

in ganz Österreich am Samstag, 5. Oktober 2024, zwischen 12:00 und 12:45 Uhr 

Mit mehr als 8.000 Sirenen kann die Bevölkerung im Katastrophenfall gewarnt und alarmiert werden. Um 
Sie mit diesen Signalen vertraut zu machen und gleichzeitig die Funktion und Reichweite der Sirenen 
zu testen, wird einmal jährlich von der Bundeswarnzentrale im Bundesministerium für Inneres mit den 
Ämtern der Landesregierungen ein österreichweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt.

DIE BEDEUTUNG DER SIRENENSIGNALE:
SIRENENPROBE

WARNUNG

ALARM

ENTWARNUNG

15 sec.

3 min. gleichbleibender Dauerton

1 min. auf- und abschwellender Heulton

1 min. gleichbleibender Dauerton

Herannahende Gefahr!
Radio oder Fernseher (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) 
einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.  
Am 5. Oktober nur Probealarm!

Gefahr!
Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, 
über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) 
durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen. 
Am 5. Oktober nur Probealarm!

Ende der Gefahr!
Weitere Hinweise über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. 
Internet (www.orf.at) beachten.  
Am 5. Oktober nur Probealarm!

www.zivilschutzverband.at

Zivilschutz Österreich| 14
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Ab Oktober 2024 
Neues Bevölkerungswarnsystem „AT-Alert“ 
Um die Bevölkerung bei vor drohenden oder sich ausbreitenden größeren Notfällen oder Katastrophen warnen zu 
können, kommt ab Oktober 2024 das neue Bevölkerungswarnsystem AT-Alert zum Einsatz. Eine Testphase startet mit 
9.9.2024. 
 

 Was ist AT-Alert? 
AT-Alert ist ein Warnsystem, das zusätzlich zu den Sirenenwarnungen zum Einsatz kommt. Ziel ist, dass seitens 
der Behörden möglichst viele Menschen über Meldungen an die Mobiltelefone direkt erreicht und gewarnt 
werden können. 
 

 Wer kann AT-Alert-Meldungen veranlassen? 
Sowohl das Bundesministerium für Inneres als auch die Landeswarnzentralen aller Bundesländer (im Burgenland: 
LSZ - Landessicherheitszentrale Burgenland) können Meldungen auslösen. Die Meldungen können je nach 
Anlassfall regional oder bundesweit ausgesendet werden, so dass jene Personen, die sich im betroffenen Gebiet 
befinden, gewarnt werden. 

 
 Wovor wird gewarnt? 

Gewarnt wird vor dringlichen Gefahren, bspw.  
▪ (lebens-)bedrohlichen Naturgefahren (wie schwere Unwetter, extreme Hochwassergefahr, extreme 

Waldbrandgefahr,…),  
▪ (lebens-)bedrohlichen technischen Gefahren (wie Unfälle mit radioaktiven, biologischen oder 

chemischen Stoffen) 
▪ (lebens-)bedrohliche polizeiliche Situationen 

Es gibt dabei grundsätzlich verschiedene Warnstufen (Notfallalarm, extreme Gefahr, erhebliche Gefahr, 
Gefahreninformation, abgängige Personen, Test- und Übungswarnungen). 
 

 Was muss ich tun, um die Warnmeldungen zu erhalten? 
Standardmäßig ist der Empfang der Warnmeldungen in den Mobiltelefonen eingeschaltet. 
Die höchste Warnstufe (Notfallalarm) ist automatisch auf jedem Handy freigeschaltet und kann nicht deaktiviert 
werden. Ein Notfallalarm äußert sich immer mittels lautem Ton am Handy, auch wenn das Handy stumm oder 
leise geschaltet ist. 
Die anderen Warnstufen können individuell aktiviert/deaktiviert werden. Dies erfolgt am Mobiltelefon im Menü 
Einstellungen (Android: „Sicherheit und Notfall – Notfallwarnungen“, Apple/i-Phone „Mitteilungen“) 

 
 Wie soll ich mich verhalten, wenn ich eine Warnmeldung erhalten?  

Je nach Anlassfall wird mit der Meldung auch eine Verhaltensempfehlung ausgeschickt. Beachten Sie nach Erhalt 
die Informationen des Österreichischen Rundfunks (Radio, TV, Internet).  

 
AT-Alert soll zu einer möglichst flächendeckenden Warnung der Bevölkerung in Notsituationen beitragen. Die 
gewohnten Sirenenwarnungen bleiben ebenfalls aufrecht. 
Schützen Sie aber auch mit persönlichen Vorsorgemaßnahmen vor Not- und Katastrophensituationen. Beratung und 
Information dazu erhalten Sie beim Bevölkerungsschutz Burgenland. 
 
Nähere Infos zu AT-Alert finden Sie auf der Homepage des BMI (www.bmi.gv.at/204/at-alert) sowie auf der Homepage 
des Landes Burgenland (www.burgenland.at/service/medienservice/aktuelle-meldungen/detail/at-alert-probephase-
fuer-oesterreichs-neues-bevoelkerungswarnsystem  
oder www.burgenland.at/themen/sicherheit/sicherheitsstrategie/#c29304).  

 
 
 
 

            Informationen erhalten Sie auch unter 
 

INFORMATION AT-ALERT 
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SO	 29. September 2024	 Nationalratswahl 2024SO	 29. September 2024	 Nationalratswahl 2024
		  Gemeindeamt Pamhagen, Dorfplatz 1/1, Pamhagen		  Gemeindeamt Pamhagen, Dorfplatz 1/1, Pamhagen

DO 	 03. Oktober 2024 	 Rechtsberatung mit Mag. RezarDO 	 03. Oktober 2024 	 Rechtsberatung mit Mag. Rezar
		  Voranmeldung nicht vergessen!		  Voranmeldung nicht vergessen!
		  Gemeindeamt Pamhagen, Dorfplatz 1/1, Pamhagen		  Gemeindeamt Pamhagen, Dorfplatz 1/1, Pamhagen

SA	 05. Oktober 2024	 Zivilschutz-Probealarm zwischen 12:00 und 12:45 UhrSA	 05. Oktober 2024	 Zivilschutz-Probealarm zwischen 12:00 und 12:45 Uhr

SO	 06. Oktober 2024	 Genussfestival im VILA VITA Pannonia SO	 06. Oktober 2024	 Genussfestival im VILA VITA Pannonia 
		  Storchengasse 1, Pamhagen		  Storchengasse 1, Pamhagen

SO 	 13. Oktober 2024 	 SPÖ Rad- und WandertagSO 	 13. Oktober 2024 	 SPÖ Rad- und Wandertag
		  Start Gasthaus Peck, Bahnstraße 38, Pamhagen		  Start Gasthaus Peck, Bahnstraße 38, Pamhagen

SO 	 13. Oktober 2024 	 HerbstKonzert SO 	 13. Oktober 2024 	 HerbstKonzert 
		  mit denWeidener Dorfmusikanten		  mit denWeidener Dorfmusikanten
		  Gasthaus Peck, Bahnstraße 38, Pamhagen		  Gasthaus Peck, Bahnstraße 38, Pamhagen

SA 	 19. Oktober 2024 	 18. OktoberfestSA 	 19. Oktober 2024 	 18. Oktoberfest
		  Gasthaus Peck, Bahnstraße 38, Pamhagen		  Gasthaus Peck, Bahnstraße 38, Pamhagen

SA 	 26. Oktober 2024 	 Liederabend - Das Beste aus 20 JahrenSA 	 26. Oktober 2024 	 Liederabend - Das Beste aus 20 Jahren
		  Der Original Pamhagener Männerchor wird 20 Jahre alt.		  Der Original Pamhagener Männerchor wird 20 Jahre alt.
		  Grenzlandhof Leyrer, Marktplatz 24, Pamhagen		  Grenzlandhof Leyrer, Marktplatz 24, Pamhagen

MO	 4. November 2024	 Laubsammelaktion der Gemeinde PamhagenMO	 4. November 2024	 Laubsammelaktion der Gemeinde Pamhagen
		  Ortsgebiet von Pamhagen		  Ortsgebiet von Pamhagen

DO 	 07. November 2024 	 Rechtsberatung mit Mag. RezarDO 	 07. November 2024 	 Rechtsberatung mit Mag. Rezar
		  Voranmeldung nicht vergessen!		  Voranmeldung nicht vergessen!
		  Gemeindeamt Pamhagen, Dorfplatz 1/1, Pamhagen		  Gemeindeamt Pamhagen, Dorfplatz 1/1, Pamhagen

MO	 12. November 2024	 Krämermarkt am MarktplatzMO	 12. November 2024	 Krämermarkt am Marktplatz

MO	 25. November 2024	 Laubsammelaktion der Gemeinde PamhagenMO	 25. November 2024	 Laubsammelaktion der Gemeinde Pamhagen
		  Ortsgebiet von Pamhagen		  Ortsgebiet von Pamhagen

  Ergänzende Informationen und weitere Veranstaltungen finden Sie online auf  Ergänzende Informationen und weitere Veranstaltungen finden Sie online auf  
http://www.gemeinde-pamhagen.at/interessantes/veranstaltungen/ http://www.gemeinde-pamhagen.at/interessantes/veranstaltungen/ 

oderoder in der Cities-App in der Cities-App
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Veranstaltungskalender
Veranstaltungen von September bis November 2024


